
Ir Uno  Ule In ppe zur Zeit
des beginneno en Ab olutismus (1 6521 697

Don Joachim N, Hannover

eit durch den Pa  auer Oertrag von 1552 uno  den Augs  2  2
burger Religionsfrieden von 1555 der Diöze an  2  —  Verbano  der
Graf chaft Lippe mit den Bistümern Paderborn und inden
gelöft worden war), nahm der Graf zUr Lippe als Landesherr
auch die bi chöfli m  einem ande wahr. Die lippi
Kirchenoro nung QAus dem 1571 be tätigte die landesherr
iche Epi kopalgewalt. Währeno  das Land anfangs dem luthe 
ri chen GSlauben Ugetan Wwarx, hatte Graf Simon VI den refor
mierten Gottesdien t mM der Graf chaft eingeführt. Am Ende der
Regierungszeit die es Grafen 36 von 38 Kirchengemein 
den für den reformierten Slauben ein in Lemgo
War der Wio er tand die landesherrliche Reformation
heblich gewe en Und hatte hier  ogar zUm bewaffneten Aufruhr

den Lano esherrn geführt. Im Friedens chluß vo  — ahr
1017 erhielt die das echt der freien Religionsausübung
und weitgehend e Selb tändigkeit ihrer Kirchenorgani ation 3u
 prochen. Die größte des Landes 1e ami lutheri ch
en Lemgo gehörten nur noch Lipp tao t und  eme kleine Zahl
Detmolöoer Bürger der lutheri  en Konfe  ion atholi

uUur einige Ao lige und etwa 600 Einwohner des Amtes
Schwalenberg

Der größte Teil der Bevölkerung War eit dem Beginn des
Jahrhunderts reformierten Qaubens Bemühungen der

le folgendo en Ausführungen bilo en meiner Göttinger Di  ertation
bon 1957 mit dem ite Die Graf chaft Lippe Uunter der Regierung der
Grafen Hermann Adolph und Simon Henrich (1652-1697) ne Zeit des
beginneno en Ab olutismus Nähere Angaben 1e Ippi Mitteilungen
Bo 1961, D ein weiterer Teilal  ru rfolgt.
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Gräfin Katharina, das Land wieder dem lutheri  en GSlauben
zuzuführen, hatten wenig Erfolg, und mit dem Tode ihres Soh 
nes, des Grafen Simon Philipp, Im ahre 1650 wurd en alle
Reformationspläne mM der Graf chaft Lippe hinfällig'). Durch
den großen Lanotags chluß im re 1657 wurde  chließlich jede
künftige land esherrliche Reformation auso rücklich verboten:
Wenn der Landesherr „auch fu ha pet die religion mutiren
würo e, Er Ssecundum instrumentum pacis“, welches 3 Osna—
brück abgefaßt, die Anthertanen einen jeden bey  einer religion
unbetrübet en  V.  olles) Seit die er Zeit verlief das 1  1  E
eben in der raf cha Lippe In ruhigen Bahnen.

An gei tlichen Stiften und ö tern be aß die Graf chaft
Lippe mM Jahrhuno er nUur noch das ao lige in Cappel,
das ao lige tift m Lipp tao t, das St Marien V der
Lemgo, das Klo ter Falkenhagen  eit 59 zwi chen Lippe und
Paderborn eteilt und das Klo ter Marienmün ter im mte
Olo enburg, ber das Paderborn die Lano eshoheit innehatte)).

Nacho em  chon 1571 mMn der  cha Lippe eine er Kir
chenoro nung rla  en worden war, gab Graf Simon VI mit
der Kon i torialoro nung von 1600 der Lano eskirche eine Ver—
fa  ung le Graf chaft wurde in drei Ir  1  E Bezirke auf 
geteilt, UHII  rei „Kla  en“. er wurde em Superinteno ent
vorge tellt. Er hatte die 222  eines Bezirks alljährlich 3 7  E·
vio iren“ und darüber „Ooro inären“ oder Generalkon i to—
rium Bericht abzulegen. Das Kon i torium war die DVerwaltungs—
behöro e, die mit der Wahrnehmung der bi chöflichen des
Lano esherrn betraut wurde. Eg Wwar m er ter Lin  1e eine 3·
behöro e. Ihre Zu tänd igkeit mfaßte dieenund alle bei den
Kirchenvi itationen anfalleno en Fragen, insbe ono ere die Di zi  2  2
plinar achen der Kirchen und Schulbeo ien teten  owie die UV
chenzucht m den Gemeindo en. Das „oro inäre“ Kon i torium QN

Knoch, Slg 67, 0O0 ff
Prot , 359, Lano tags chlu bo  — 1651
Chr Clo termeier, i tori che U. Geographi che Be  reibung, Lemgo

1796, 200
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einmal wöchentlich Wichtigere Fragen wuro en auf dem General—
kon i torium ent chieden, das anfangs viermal,  päter zweimal

Jahr zu ammentrat) Nur die lutheri che Lemgo Unter  2  —
an ergenen Kon i torium In Lipp tao t War auch für die
kirchlichen Fragen der dort einge etzte Samtkommi  ar zu tänod ig

Balo nach der Beeno igung des Dreißig ährigen Krieges trat
der Graf chaft Lippe der un nach Kirchen

ro nung hervor, e dem reformierten Slauben mehr Rechnung
trug, als die  eit 1571 gültige Kirchenoro nung tat le e war

noch durch den damals anderrjgewe enen lutheri chen
Slauben be timmt woro en Seit der Reformation durch Graf
Simon VI war dem Gottesdien t der ege bereits die Kur
pfälzi che Kirchenoro nung von 1563 zugrundegelegt woro en, die
1646 mM der Graf chaft auch auso rücklich anerkannt wurdes)
Nun jedo ene lano eseigene Oro nung für den ge amten
kirchlichen Bereich rla  en werden

Das Generalkon i torium hatte  chon 656 die Ver
be  erung der Kirchenoro nung be chlo  en Doch bis das erk
wirklich Angriff wuro e, vergungen noch mehr als

re Im ahre 1670 erhielt der General uperintendent
Konrad Su tmann den offiziellen Auftrag, die eue Kirchen 
ro nung 3 entwerfend) Se  In Nachfolger, Johann aco Zeller,
1677 Qaus Rees Nieo errhein nach Detmold berufen, egte
1680 der Regierung den vollendeten Entwurf vor“) Der Landes
herr ieß le en durch emnme mehrköpfige Kommi  ion prüfen ), uno 

Aber Zu ammen etzung des Kon i toriums, I,
Butterweck, Die der lippi chen Lano eskirche, Schötmar

1926, 176 ff
Rep LXIV, Dolumen 1, Seet II, rototo des Generalkon i to 

O. 56
Butterweck Die der lippi chen Lano eskirche, 176 ff

reves, der Kirchen, Pfarrer, gei tlichen Stiftungen und
Gei tlichen des Lipp Landes, Lemgo 1881

10) Die Mitglieder der Kommi  ion der Kanzleioirektor, Kanz 
leirat, der Kon i torialprä io ent, Dir Hoffmann, 3Wei Superintendenten
und Ein Pa tor aus Detmolo  (Dreves  .



1687 Wwar die eue Kirchenoro nung fertigge tellt. Da die Erb 
herren, die HWil der Oro nung eine Schmälerung ihrer
3 ehen glaubten, Einwände erhoben, verzögerte  ich die Der—
öffentlichung noch weitere drei Jahre, und er t Juni
1684 konnte die eue Kirchenoro nung von den Kanzeln verkündet
wero en. 1e Lano  tänod e 3 den Beratungen nicht hinzu 
gezogen woro en. Ihr Prote t wurdo e von der Regierung zurück 
gewie en mit dem Bemerken, genüge, daß das Generalkon i to 
rium uno  le Erbherren die Kirchenoro nung gebilligt hätten ).
Einige von den Ständen eingereichte Gravamina Be
 timmungen der Kirchenoro nung, wie die Be chwero e ber die
nUr viermal ImM Jahr zugela  enen Abeno mahlszeiten, wurden
für unerheblich erklärt. In einzelnen en wuro en der Ritter—

leBli Sondo erregelungen zuge tanod en, die jedo auf
Bitten auch anderen zugebilligt werden  ollten Im übrigen
galt die Kirchenoro nung für alle Lano esbewohner. Auch die in
wohner katholi chen QAubens tHhren Be timmungen Unter  —
worfen, in oweit Oerwaltungs— Und Organi ationsfragen be 
rührt wuro en).

1  Beo eutung der Oro nung lag mM der Tat ache, daß
die lippi che + un auch formal den Charakter einer refor  —  2
mierten 11 annahm, nacho em der reformierte Gottesdien t
chon vor längerer Zeit mn der Graf chaft Eingang gefunden hatte
Das Bekenntnis der deut ch reformierten Kirche, der Heidel
berger Katechismus, wurd e zur alleingültigen Lehrnorm erklärt.
In allen Gemeinden „ein Presbyterium oder Collegium
 olcher Männer, die als Kirch Alte te zugleich mit und neben den
Preo igern den Bau der Gemeinde be termaßen wahrnehmen und
beföro ern elfen, angeoro net wero en“½).

110 rot 166 Re olution Regierung
12) Prot V.  * 263 Lano tags chlu D. 1688

bon 1684.
199 Rep LXIV, Dolumen IX, C, Sect. II, Prot des Generalkon i toriums

110 L I, Ar 57, 498 ff., Ippi Kirchenoro nung von 1684,
Caput. XI
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Für eine Presbyterialverfa  ung, wie  ie Calvin ausgebilo et
atte, War Iin der Graf chaft Lippe, m der  taatskirchliche Ele
mente bereits e t verwurzelt waren, elb tver täno lich kein Platz
mehr vorhano en. Die Älte tenkollegien wuro en gleichfalls m den
Rahmen der  taatlichen Kirchenorgani ation eingeoro net. Der ge
amte Bereich presbuterialer Tätigkeit unterlag der obrigkeit 
en Auf icht, und bei der Wahl Mitglieder gab der
lano esherrliche Superintendent den Aus chlag Bei die em Zu
 ammentreffen kirchlich-presbyterialer uno   taatlich kon i torialer
Be tano teile lieben die Gemeind en auch weiterhin mehr gei  2  2
iche Verwaltungsbezirke als  ich  elb t verwaltende Organismen.

e Einnahmen aus den Kirchengütern und die kirchlichen
Gefälle Gelo   uno  Fe  rũ  en wurden chon  eit Anfang
des ZJahrhundert von einer be ono eren Kon i torialka  e
verwaltet, QAus der die Ausgaben für Kirche, Ule und  Armen—
pflege be tritten wurden. Für be ono ere Ausgaben, 3 Kirchen
bauten oder Beihilfen brano ge chäo igte Familien, rief der
Lano esherr die Bevölkerung 3 Kollekten auf“)

le Armenpflege War i der Polizeioro nung von 1620 und
M der Kirchenoro nung von 1684 den Gemeinden übertragen Wor

den ) Die zwei Armeno echen jeo er Gemeino en)  ammelten
den Sonntagen Almo en ein, und Unter der Auf icht der A toren
verteilten  ie die Speno en unter die „Hausarmen“. Alle, die ihrer
„ hhulo igen Pflicht der Armen“ nicht nachkamen,  ollten
den Beamten angezeig wero en. remo en Bettlern war der
Aufentha in der Graf chaft Lippe verboten. An kirchlichen
Feiertagen wurd e währeno  der Preo igt ge ammelt und durch
Auf tellung von Armenbüch en zUum eben auf geforo ert.

1 Rep LXIV, Dolumen . D, Seet I Ar 1, Protokolle des Gene—
ralkon i toriums von 662 uno  1681

160 I,Nr 1 —577 25 Polizeioro nung D. 162°0 1, Nr 54,
498 ff., Kirchenoro nung von 1684

179 Auf dem an  etzten die Beamten die en ein, in den Stäo ten
wurd en  ie durch den Magi trat gewählt.



Die Armenfür orge er treckte  ich nicht uur auf Kranke und
alte Leute, ondern  orgte auch für das ulge minderbemit—
telter Kinder, für Beihilfen em von höheren Schulen und
bei der gewerblichen Berufsausbilo ung, owie für das Brautgelo 

Mägo e In allen Stäoten des Landes gab durch den
Lano esherrn und  die Stao tgemeino e eingerichtete Armenhäu er,
die durch Stiftungen unter tützt wurden.

Die  täno ig wiederkehrende Be chäftigun mit den Fragen der
Armenfür orge Iin den itzungen des Generalkon i toriums
zeigt, da5 die Landesregierung die Durchführung der erla  enen
Veroro nungen aufmerk am überwachte.

Wenn der Glaubenseifer nach dem Dreißigjährigen Kriege
auch allgemein nachgela  en hatte, nahmen doch nach wie vor

eligion und 11 im eben jeo es einzelnen einen überaus
wichtigen Platz A Der Lano esherr und  eine Räte nahmen fa t
täglich dem morgeno lichen Gottesd ien t in der Re io enz tao t
teil, und er t nach dem Gottesdien t wurd e M den Regierungs  2
kollegien der Dien t begonnen. Als im re 1673 das Land in
0  le Kriegswirren hineingezogen wuroe, ro nete Graf Simon
Henrich da5 llen agen der Woche, denen keine Pre 
digten gehalten wuro en, Im ganzen an vormittags von bis
14 Ahr eine Bet tunde abgehalten wero en  o  E

Die Graf chaft Lippe gehörte 8 den er ten deut chen Staa
ten, die  ich der H-U Frankreich verfolgten Hugenotten annahmen.
Bereits 1682 wurde für die vertriebenen Franzo en eine
Sammlung durchgeführt. An der pitze die er Aktion an die
Gräfin Amalie, die emahlin des Grafen Simon Henrich. Sie
zeichnete die er Spend e und führte eigenhänoig die Sammel—
li ten. In den Jahren 1685, —686 und 1687 veranlaßte die Gräfin
erneut Sammlungen für die Hugenotten und nahm wiederum
deren Durchführung  elb t in die an Das Kon i torium

180 Reg Prot. 116, rototo 1673
1—) ep. XXXV.  7 CTit. XVII, Ar Rep LXIV, vol 1, D,

Sect 1 Nr Verzeichni  e der Kollektengelo er



mahnte die Gei tlichen, die e olletten be onders 3 unter tützen.
Von llen Kanzeln erging emn Aufruf die Frauen des Lano es,
eioung, und Betten für die Flüchtlinge 3  peno en.

1e ilfe für die vertriebenen Glaubensbrüder ging Hano  m
Hano  mit der landesherrlichen Bevölkerungspolitik. Im An 
chluß das des Kurfür ten von Brano enburg erließ Graf
Simon Henrich ein November 1685, mM dem die
Hugenotten einlud, M die Graf chaft Lippe 3 kommen. ielfache
Privilegien  ollten ihnen das mleben erleichtern. Nach Detmolod
und  Lemgo, aber auch in mehrere Lano gemeino en wurdod en Huge 
notten eingewie en. Vor llem der entvölkerten und wirt chaft
ich abge unkenen Lemgo wo die Lano esregierung durch
Hereinziehung von Hugenotten wieder aufhelfen Für Lemgo
wuro e  ogar ein be ono erer Kommi  ar ernannt, der das Anter  2  —
kommen der Flüchtlinge überwachen ollte. Doch gerao e m Lemgo
hatten die Hugenotten von Anfang mit be ono eren Schwierig 
keiten 3 kämpfen. le Utheri che  ah den Einzug einer
reformierten Gemeinde ehr Aungern. Die einheimi chen Gewerbe
treibenden eifer üchtig auf die Konkurrenz der o urch den
Lano esherrn begün tigten franzö i  chen Hano werker, die außer  —  2
halb der zunftoro nung tanden Schon 686 liefen bei der Regie  2  2
rung mM Detmolo  die er ten Klagen der Hugenotten ein. Der
Lemgoer Magi trat wollte  ie alle Privilegien mit Steuern
bela ten?).

Alle landesherrlichen Bemühungen onnten die Hugenotten
 chließlich nicht IM ande halten. Nach einigem Aufenthalt
 ie gewöhnlich wieöd er weiter, und die raf cha Lippe le iM
we entlichen Durchzugsgebiet für die Flüchtlinge auf ihrem Wege
in anod ere Gegeno en Deut chlano s.

Eng mit der kirchlichen Organi ation WwWar M ahrhun 
dert das Schulwe en verbunden. Der eigentliche zweck der chul
ilo ung wurd e neben der Aneignung einiger Fähigkeiten im
reiben und e en m er ter Linie un der Anterwei ung iun den

20) Brand es, Die Hugenottenkolonien Wii Für tentum Lippe. ago e 
burg 1895



„Chri tlichen Tugeno en“ e ehen le Ule War ein „Pflanz  —
garten der 11 Gottes und gemeinen chri tlichen Weltregi—
ments“, dar  In die Zugeno  „nicht allein IiMm Le en, reiben,
ingen und Rechnen, ond ern vornehmlich m den ründen der
wahren Erkenntnis und Ur Gottes“ unterwie en werden
 ollte Wie die kirchlichen Angelegenheiten unter tanod en alle
mit den Schulen zu ammenhängend en Fragen dem lano esherr—
en Kon i torium.

Seit der Regierungszeit Graf Simons VI gab in llen
Stäo ten des Lanöo es lateini che und eut che Schulen Deut che
Schulen be aßen auch chon mehrere Lano gemeino en. Graf Si 
mon VI hatte den Schulen aus den eingezogenen Kirchengütern
an ehnliche Renten ver chrieben und ami er t die Gruno lage
gelegt, die ihren Anterhalt und Fortbe tan  icher tellte?) Graf
Simon VII führte das von  einem Vater begonnene erk fort
le be tehend en Schulen reichten jedo be weitem nicht Qus,

alle Kinöo  er des Landes rfa  en 3 können. Da das Bedürf 
nis nach Schulbilo ung immer weiter  ich griff, ent tano en  eit
1600 vielen rten, be ond ers auf entlegenen Höfen,  oge
nannte „Klipp- “ od er „Winkel chulen“?). Klipp chule bedeutete
 oviel wie „kleine Schule“ Das Schullokal War gewöhnlich eine
gemietete eibzu oo er emn Einliegerkotten. Die Lehrer, von
den Eltern ange tellt, mußten mei durch einen Nebenerwer
ihren Anterhalt  icher tellen, da das Uulge dazu nicht Qaus

reichte. Be ond ers zahlrei traten Winkel chulen nach dem
Dreißigjährigen Kriege Hi Er cheinung.

Währeno  in den er ten Jahrzehnten des Jahrhuno ert der
Schulbe uch noch freiwillig wWwar, verkündete die Regierung 1647
zUum er ten Male die Schulpflicht „alle und t ede die es Landes
Anterthanen“ en ihre Kinder, „Jobalt  ie 3 Jahren Unot was

Ver tano e geo eien, m aller Gottsfurcht, Ehrbarkeit, Zucht und
Tugeno t aufferzihen und ie elbe dero ehueff zur Ule chik 

21) L. Ar. 57, 556 5., Kirchenoro nung 168
22) alkmann, Beiträge, Bo  I 165
2˙0) Butterweck, Mitteilungen, Boi
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len 20. Alle Jahr ollte 7 beßerem Anterhalt der  chul 
diener“ das ulgelo bezahlt weroen, auch von jenen, die ihre
Kinder nicht zur Ule chickten. Da vile  le Eltern bei den chwe 
ren Zeiten ihre Kinder 3 Hau e gebrauchen mußten,  o  ollten
die e die Kinder täglich „doch zUum wenig ten zwey Stunde iM
leßen,  ingen Uunot beten unterrichten en  1 An den Sonntagen
 ollten die Kinder und das Ge inde zUum Lernen des Katechismus
m die2 ge chickt werden.

Mit der Aberwachung der Anoro nungen wurden die Oögte,
Antervögte und Bauernrichter beauftragt. Sie  ollten die Säu 
migen aufzeichnen und be trafen.

Wahr  ennli Wwar die Schulveroro nung durch den un
be timmt, nach Beendigung der Kriegshano lungen die überall
eingeri  ene Sittenverwilo erung, die au gerade die Zugeno
griffen hatte, 3 bekämpfen und die Lanoesbewohner mögli
chnell wieder einem georo neten und frieofertigen eben 3UZU 
führen. Die Deroro nung cheint hingegen wenig Erfolg gehabt
3 aben chon 1665 mu eine eue Deroro nung F„W
Anterwei ung der Jugeno“ rla  en weröden. Die Erfahrung E
leio er, „mehr als 3 viel bezeuget“ und „och täglich lehret, daß
aßt HWi den Stäo ten, Flecken und  Dörfern die er Graf chaft owol
1e Knaben als auch die Mäo gens ohne alle Gottesfur uno 
Erkenntnis  eines lieben Sohnes Je u Chri ti, auch ohne alle
Zucht und Ehrbarkeit wie das unvernünftige Vieh aufwach en
no ler von keinem Gott, noch Gebät, noch Glauben, noch auch
von einer ege des gott eligen Lebens wi  en 1

Die we entliche Neuerung gegenüber der Deroro nung von

1647 War die Fe t etzung einer Altersgrenze für die Schulpflicht
Den Eltern wurde aufgegeben, ihre Kinöo er „nicht  päter als IM
 iebenten ahre ihres Alters“ zUr Ule 3  chicken Das Schul
geld mu  E fortan alle Vierteljahr bezahlt werden. Arme Kinö er
onnten „gratis! Anterricht teilnehmen. Zum er ten Mal

80 Rep LXIV, Dolumen I. G, Seet 4, Schuloro nung bd0  2 1947
I, Nr 37, 455 fj., Schuloro nung 4. 9 665
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wurdod en auch für den Anterricht  elb t genauere Vor  riften
en 17  In jeo er Schulmei ter“ „die Lectiones, Zeit und
Stunden“ „nach dem der ochgra ano  chule 3 Det
mold“ einrichten: 7  le  olches die Maaß und der Captus der
Schüler mit  ich bringt, no  o viel jeo es Orts Gelegenheit
erlei en kann.  7. Alle Ippü uno  Winkel chulen wurden ver
boten Nur einigen  ehr abgelegenen Gemeind en wurde em
„Sonderlicher Schulmei ter“ zugebilligt, „jeo och da5  olcher nicht
ohne Vorwi  en der Vi itatorum, we den elbigen 3 exami 
niren haben, angenommen weroe“)).

Die raff Lippe E ami eine Uloro nung erhal  2
ten, die zwei Jahrhund erte hino urch die Gruno lage für das
Schulwe en Im ande bgeben Der in die Kirchenoro nung
von 1684 aufgenommene Ab chnitt ber 1e Schulverfa  ung
enthielt nuur geringfügige Verbe  erungen. 1e zahl der täglichen
Schul tuno en auf dem ande wurde auf „wenig tens drei  47
höht Intere  ant i t Es, wie die Höhe der alle Vierteljahr 3
zahlend en Schulgelo er fe tge etzt wurde. Für em ulkind, „ o
ange nicht le en kann  7 mußten Mariengro chen, „ o
aber chon le uno  etwas ausweno ig dazu  chreiben lernt“,

Mariengro chen gezahlt wero en?).
Wenn das Schulwe en m der Oeroro nung auch geregelt

woroen Wwar, die raxis 1e vorläufig doch ielfach hinter den
dort ausge prochenen Foro erungen zurück. le völlige Be eiti 
gung der Winkel chulen konnte vorläufig nicht durchgeführ Wer

den, Söa die übrigen Schulen trotz mehrfacher Neugründungen
für den Anterricht einfach nicht ausreichten. Eine Erleichterung
trat er t 1678 ein, als zUur Entla tung der Kirch piel chulen die
er ten „Neben chulen  V. eingerichtet wurden. Sie  ollten vor allem
1e entfernter wohnenden Kinder erfa  en?).

Die Be oloung der Lehrer War weiterhin ungenügeno,  o da5

26) I, Ar 37, 455 ff., Schuloro nung O. 4. 9 —55
— 1, Nr. 57, 556 ff., Kirchenoro nung O. 1684
— Butterweck, a. a.O.



 ie „mehr uff ihre Landarbeit als die Ule achten“ mußten?).
Er t als Graf Frieo rich Ao olph die Zahrhundertweno e den
Schulmonat einführte, trat eine Be  erung ein)

Anter den Latein chulen des Landes War die beo euteno  te
die Ule in Lemgo. Währeno des ganzen Jahrhund erts über
traf die Zahl der auswärtigen die der einheimi chen Schüler
em Beweis für den Uf, den die Ule

Von dem Lano esherrn wurde jedo immer mehr die ourch
Graf Simon VI m Detmolo  gegründete „Provincial-Schule“
bevorzugt das  pätere Gymna ium. Den anderen Schulen
wuro e  ie m den Schuloro nungen als das nachzuahmeno e Vorbilo
hinge tellt. Sie War m ünf Kla  en eingeteilt Jeoe Q0
einen be ono eren „Praeceptor“. Im rühling uno  IiM Herb t
fano en öffentliche Prüfungen Q denen  ich Preisverteilungen
für die be ten Schüler an chlo  en?? Obwohl die Ule nicht
gerao e groß Wwar, wuro e  täno ig zwõ Stipendiaten Ko t
unod  freie Wohnung gewährt'‘).

Währeno  die Lano esherren vor dem Dreißigjährigen Kriege,
Graf Simon VI uno  Graf Simon MII., dem Kulturleben
des Lanödes Anteil hatten, olgten Graf Her  —
mann und Graf Simon Henrich Urchaus der allgemeinen
zeit trömung nach dem Kriege, die den idealen Gütern des Le
ens uUur wenig Intere  e entgegenbrachte. Sie ver äumten zwar
nicht ihre en gegenüber den Kirchen und Schuleinrich
tungen des Lano es; eine per önliche Anteilnahme jeöo fehlte

29 Rep IV Vol. I, G, ect. I, rla Graf rieori Ao olphs bD.

1699.
Der er te Schulmonat wurde von Graf Frieo rich Ao olph Iim re

099 für das Kirch piel Detmolo  ausge chrieben. Im re 1702 wurde oie er
Monat zUum Anterhalt der Lehrer dann auf das Lano  ausgeo ehnt. Die
hergebrachten Schulgelo lei tungen wurdoen daneben beibehalten (Rep LXIV,
Dol. I. G, Sect. I. Erla  e Graf rieo rich Ao olphs D. *

31) Meier, der Lemgo, Lemgo 1952, 138
3— 1I. Nr 57, 556 F., Kirchenoro nung 1684
339 Kittel, der Detmolo , Detmolo  1953, 2530.



Immerhin gebührt ihnen das Dero ien t, daß Uunter ihrer Regie  =  —
rung das chul uno  Kirchenwe en Umfa  en neull georo ne wurde
uno  damit die währeno  der langen Kriegszeiten weithin verloren—
gegangene Zucht mM eben des Volkes zielbewußt erneuert wurde.


